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Deutsche
Akkreditierungsstelle




	
	Verfahrens-Nr.:

Begutachter:
	-





Anlage zum Begutachtungsbericht
Begutachtung zur Bekanntgabe von Stellen nach § 26 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
auf der Grundlage der „Richtlinien für die Bekanntgabe und die Zulassung von sachverständigen Stellen im Bereich des

Immissionsschutzes“ gemäß Beschluss des Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) vom 02.10.2003
	 FORMCHECKBOX 
  Erstakkreditierung
	 FORMCHECKBOX 
  Überwachung der Akkreditierung

	 FORMCHECKBOX 
  Reakkreditierung
	 FORMCHECKBOX 
  Erweiterung der Akkreditierung

	Datum der Begutachtung:
	

	Angaben zum Prüflaboratorium

	Name
	

	Straße
	

	PLZ / Ort
	

	Sitz des Unternehmens
	Erstsitz-Bundesland:

	Akkreditierung mit mehreren Standorten:
	 FORMCHECKBOX 
  Ja
	 FORMCHECKBOX 
  Nein

	Name des begut​achteten Standortes
	
	Außenstellen:

	Straße
	
	

	PLZ / Ort
	
	

	Begutachteter Bereich

	Messstelle am Hauptstandort                               mit Außenstellen:

Probenahme Emissionen und Vor-Ort-Analytik an den Standorten:

Immissionen am Standort:

Olfaktometrie am Standort:

Funktionsprüfungen / Kalibrierungen an den Standorten:

Analytik an den Standorten:


	1) Fachlich Verantwortlicher: 
	Bereiche: 

	2) Fachlich Verantwortlicher: 
	Bereiche: 

	3) Fachlich Verantwortlicher: 
	Bereiche: 

	
	

	Stellvertreter zu 1): 
	Bereiche: 

	
	

	
	

	
	

	Stellvertreter zu 2): 
	Bereiche: 

	
	

	
	

	Stellvertreter zu 3): 
	Bereiche: 

	
	

	
	


Beantragter Geltungsbereich der Bekanntgabe nach § 26 BImSchG 
(gem. Nr. 4.1 der BK-RL vom 02.10.2003)

Fachliche Aufgabenbereiche („Bereiche“)

Emission
Immission
Kalibrierung

Anorganische Gase 




 FORMCHECKBOX 
 A

 FORMCHECKBOX 
 B

 FORMCHECKBOX 
 C

Staub, Staubinhaltsstoffe, adsorbierte chem. Verb.
 FORMCHECKBOX 
 D

 FORMCHECKBOX 
 E

 FORMCHECKBOX 
 F

Organisch-chemische Verbindungen


 FORMCHECKBOX 
 I

 FORMCHECKBOX 
 K

 FORMCHECKBOX 
 L

Gerüche





 FORMCHECKBOX 
 O

 FORMCHECKBOX 
 P

Geräusche





 FORMCHECKBOX 
 Q

 FORMCHECKBOX 
 R

Erschütterungen




 FORMCHECKBOX 
 S

 FORMCHECKBOX 
 T








Probenahme
Analyse
Analyse Fremdinstitut

bes. staubf. Stoffe, insb. faserf. Stäube - Emission
 FORMCHECKBOX 
 G1

 FORMCHECKBOX 
 G2

 FORMCHECKBOX 
 G3

bes. staubf. Stoffe, insb. faserf. Stäube - Immission 
 FORMCHECKBOX 
 H1

 FORMCHECKBOX 
 H2

 FORMCHECKBOX 
 H3

hochtox. org.-chemische Verb. - Emission

 FORMCHECKBOX 
 M1

 FORMCHECKBOX 
 M2

 FORMCHECKBOX 
 M3

hochtox. org.-chemische Verb. - Immission

 FORMCHECKBOX 
 N1

 FORMCHECKBOX 
 N2

 FORMCHECKBOX 
 N3

Rechtsbereiche („Gruppen“)

Ermittlung der Emissionen und/oder Immissionen
 FORMCHECKBOX 
 I

Kalibrierung, Einbau-/Funktionsprüfung


 FORMCHECKBOX 
 II

 FORMCHECKBOX 
 III

 FORMCHECKBOX 
 IV

Bemerkungen

Die Bereiche M2 und N2 wurden gesondert begutachtet:

Bericht / Name des Fachbegutachters / Datum:

Alle Aussagen zu den Bereichen M2 und N2 basieren auf diesem Bericht.

Beantragte Einschränkungen:

Einschränkungen werden auf Grund dieser Begutachtung zu folgenden Prüfbereichen empfohlen:

Fachliche Aufgabenbereiche („Bereiche“)

Emission
Immission
Kalibrierung

Anorganische Gase 




 FORMCHECKBOX 
 A

 FORMCHECKBOX 
 B

 FORMCHECKBOX 
 C

Staub, Staubinhaltsstoffe, adsorbierte chem. Verb.
 FORMCHECKBOX 
 D

 FORMCHECKBOX 
 E

 FORMCHECKBOX 
 F

Organisch-chemische Verbindungen


 FORMCHECKBOX 
 I

 FORMCHECKBOX 
 K

 FORMCHECKBOX 
 L

Gerüche





 FORMCHECKBOX 
 O

 FORMCHECKBOX 
 P

Geräusche





 FORMCHECKBOX 
 Q

 FORMCHECKBOX 
 R

Erschütterungen




 FORMCHECKBOX 
 S

 FORMCHECKBOX 
 T








Probenahme
Analyse
Analyse Fremdinstitut

bes. staubf. Stoffe, insb. faserf. Stäube - Emission
 FORMCHECKBOX 
 G1

 FORMCHECKBOX 
 G2

 FORMCHECKBOX 
 G3

bes. staubf. Stoffe, insb. faserf. Stäube - Immission 
 FORMCHECKBOX 
 H1

 FORMCHECKBOX 
 H2

 FORMCHECKBOX 
 H3

hochtox. org.-chemische Verb. - Emission

 FORMCHECKBOX 
 M1

 FORMCHECKBOX 
 M2

 FORMCHECKBOX 
 M3

hochtox. org.-chemische Verb. - Immission

 FORMCHECKBOX 
 N1

 FORMCHECKBOX 
 N2

 FORMCHECKBOX 
 N3

Rechtsbereiche („Gruppen“)

Ermittlung der Emissionen und/oder Immissionen
 FORMCHECKBOX 
 I

Kalibrierung, Einbau-/Funktionsprüfung


 FORMCHECKBOX 
 II

 FORMCHECKBOX 
 III

 FORMCHECKBOX 
 IV

Durchführung der Begutachtung

Die Begutachtung erfolgte gemäß 
 FORMCHECKBOX 

dem Begutachtungsplan 


 FORMCHECKBOX 

folgender Vorgehensweise:

Zusammenfassende Beurteilung

Die Eignung und Wirksamkeit der Maßnahmen des Antragstellers für den beantragten Geltungsbereich  bezüglich der Anforderungen der „Richtlinien für die Bekanntgabe und die Zulassung von sachverständigen Stellen im Bereich des Immissionsschutzes“ vom 02.10.2003 unter Einbezug des betriebenen Qualitätssicherungssystems auf der Basis der DIN EN ISO/IEC 17025 unter Würdigung der Einschränkungen wurde

 FORMCHECKBOX 

festgestellt.

 FORMCHECKBOX 

nicht festgestellt.

Vorschlag für die Bekanntgabe nach § 26 BImSchG:

Das Begutachtungsteam empfiehlt, für den Antragsteller die Bekanntgabe nach § 26 BImSchG für den angegebenen Geltungsbereich ggfs. mit den genannten Einschränkungen 

 FORMCHECKBOX 

zu erteilen (ohne              ).

 FORMCHECKBOX 

nach Erfüllung der schwerwiegenden Abweichungen zu erteilen.

 FORMCHECKBOX 

nicht zu erteilen.

	Datum: .................................
	Unterschrift Begutachter: ............................................


Erfüllung der Anforderungen aus den

„Richtlinien für die Bekanntgabe und die Zulassung von sachverständigen Stellen

im Bereich des Immissionsschutzes“

	Anforderung
	Nr. nach BK-RL
	angetroffener Sachverhalt

Bemerkungen
	erfüllt
	nicht erfüllt

	Es liegt eine gültige Akkreditierungsurkunde gem. DIN EN ISO/IEC 17025 unter Einbezug des Moduls Immissionsschutz vor.
	3
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der Antragsteller verfügt über ausreichend qualifiziertes Personal.
	3.1
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Das Personal ist hauptberuflich mit Messungen und Analysen beschäftigt.
	3.1
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Die Stelle verfügt über einen fachlich Verantwortlichen, einen Stellvertreter und mind. zwei (Q, R mind. ein) fachkundige(r) Mitarbeiter.
	3.1
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Fachlich Verantwortliche sind nicht als „freie Mitarbeiter“ für den Antragsteller tätig. (Luft, Q, R)
	3.1
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Stellvertreter sind nicht als „freie Mitarbeiter“ für den Antragsteller tätig.

(Luft)
	3.1
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Wenn „freie Mitarbeiter“ beschäftigt werden, werden diese nur unter Aufsicht des Fachlich Verantwortlichen, dessen Vertreter oder fachkundiger Mitarbeiter tätig (Luft).
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Sofern in begründeten Ausnahmefällen „freie Mitarbeiter“ für den Antragsteller tätig sind, sind diese ausreichend qualifiziert (Luft, Q,R) und hauptberuflich mit Messungen und Analysen beschäftigt. (Q, R)
	3.1
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Die Mitarbeiter erfüllen, sofern die Bereiche Q, R beantragt sind, die Anforderungen der DIN V 45688.
	3.1
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Die Mitarbeiter erfüllen die Anforderungen der VDI 4220 (Luft).
	3.1
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Für den fachlich Verantwortlichen und Vertreter liegen die Voraussetzungen hinsichtlich der Ausbildung (techn. Hochschulstudium) vor.
	3.1
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Fachlich Verantwortlicher und Vertreter verfügen über einschlägige Kenntnisse der Rechts- und Verwaltungsvor-schriften sowie technischer Normen.
	3.1
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Das weitere technische Personal verfügt über eine einschlägige Ausbildung oder eine mind. 3-jährige fachspezifische. praktische Tätigkeit.
	3.1
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der Antragsteller erfüllt die Kriterien 
der Zuverlässigkeit im Sinne der Bekanntgaberichtlinien.
	3.2
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Zur Erfüllung der Ermittlungsaufgaben sind Regelungen des personellen Einsatzes in einem QS-System getroffen worden.
	3.2
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Anforderung
	Nr. nach BK-RL
	angetroffener Sachverhalt

Bemerkungen
	erfüllt
	nicht erfüllt

	Es bestehen keine Gründe für die Annahme einer Einflussnahme Dritter auf die Ermittlungstätigkeit.
	3.3.1
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der Antragsteller errichtet keine Produktionsanlagen.
	3.3.2
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der Antragsteller stellt keine Anlagen zur Emissionsverminderung her und/oder vertreibt solche.
	3.3.2
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Es existieren keine personal- und/oder kapitalmäßigen Verflechtungen zu Anlagenbetreibern oder Geräteherstellern.
	3.3.2
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der Antragsteller unterliegt keinen Weisungen Dritter.
	3.3.2
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der Antragsteller stellt keine Messgeräte her oder vertreibt er solche.
	3.3.2
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Bei der in Rede stehenden Bekanntgabe handelt es sich nicht um die Bekanntgabe einer Außenstelle.
	3.4
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Die Außenstelle ist selbständig.
	3.4
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der Antragsteller hat für die beantragten Bereiche in ausreichendem Maße an Ringversuchen teilgenommen.
	4.2
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der Antragsteller führt die Bearbeitung vollständiger Messverfahren (Probenahme + Analytik) durch.
	4.2.1

4.2.2
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der Antragsteller verfügt über die erforderlichen Kenntnisse der Verfahrenstechnik.
	4.2.1
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Besitzt der Antragsteller eine Ausstattung gem. VDI 4220?
	4.2.1

4.2.2
	Siehe Checklisten SK-Luft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der Antragsteller verfügt über kalibrierfähige kontinuierlich arbeitende Messeinrichtungen.
	4.2.1

4.2.2
	Siehe Checklisten SK-Luft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Durch den Antragsteller werden alle zum Kompetenzbeleg erforderlichen Messverfahren beherrscht, die den jeweiligen beantragten Bereich abdecken. (Mindestanzahl der zu beherrschenden Verfahren)
	4.2.1
	Liste der beherrschten Verfahren ist als Anlage beigefügt (Urkundenanlage).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Dem Antragsteller stehen die zur Kalibrierung von Messverfahren notwendigen Einrichtungen zur Verfügung.
	4.2.2
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der Antragsteller erfüllt die Anforderungen der DIN V 45688 
(nur Q, R)
	4.3
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Für Antragsteller der Bereiche Q, R werden in den vorgelegenen Prüfberichten die Aufgabenstellungen gem. 4.3.1 und 4.3.2 behandelt.
	4.3.1

4.3.2
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Der Antragsteller verfügt für die Bereiche Q, R über die erforderliche Geräteausstattung gemäß Nr. 4.3.3.
	4.3.3
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



Ergänzende Bemerkungen:

Die Nachweise für die Erfüllung der Voraussetzungen entsprechend den Anforderungen zum „Fachkundenachweis für Ermittlungen im Bereich des Immissionsschutzes“ („Modul Immissionsschutz“) in der Fassung vom 16.10.2003 an „Stellvertretend Fachlich Verantwortliche“ wurden für folgende Personen erbracht: 

Für die Bereiche                wurden mindestens drei Berichte mit von den fachlich Verantwortlichen / stellvertretend fachlich Verantwortlichen durchgeführten Ermittlungen vorgelegt, die nicht älter als drei Jahre waren und keine erheblichen oder schwerwiegenden Mängel aufwiesen. 

Die Ermittlungen der Immissionen wurden hierbei bei unterschiedlichen Quellen / Bedingungen vorgenommen. Aus den Berichten war ersichtlich, dass dabei auch unterschiedliche Messverfahren verwendet wurden.

Für die Bereiche                    wurden in den geprüften Berichten ebenfalls ausreichend Ermittlungen durchgeführt. Es wurden dabei aber nur Bestimmungen auf folgenden Gebieten                  vorgenommen. Eine ausreichende fachliche Kompetenz kann dem Messinstitut insgesamt für diesen Bereich bestätigt werden.

Für die Bereiche                 konnten nicht ausreichend bzw. keine Messberichte aus den letzten drei Jahren vorgelegt werden. Eine ausreichende fachliche Kompetenz kann dem Messinstitut auch für diese Bereiche bestätigt werden.

Datum: ..............................


Unterschrift: ......................................................
Prüfarten/-verfahren gemäß Nr. 4.2.1

Je nach dem für eine Bekanntgabe beantragten Ermittlungsumfang sind die folgenden Messverfahren/Messeinrichtungen nachzuweisen. Die Bewertung erfolgt zunächst nach Aktenlage und bei ausreichender Qualität zusätzlich bei der Laborbegehung (ggf. durch Demonstration).
Die im Folgenden aufgeführten Normen sind nur beispielhaft und nicht notwendigerweise aktuell.

Die QM-Dokumente sind in der Akkreditierungsurkunde aufgeführt.
I. Ermittlung der Emissionen

1. Ermittlungsbereich A (anorganische Gase) 
	Komponente
	CEM*
	SRM*
	Verfahren/Gerät
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	1. Schwefeldioxid (SO2)
	x
	
	VDI 2462 (z) / IR
	
	----------
	

	    Schwefeldioxid (SO2)
	
	x
	DIN EN 14791
	
	
	

	2. Stickoxide (NOx)
	x
	
	DIN EN 14792
	
	----------
	

	    Stickoxide (NOx)
	
	x
	VDI 2456
	
	
	

	    Stickoxide (NOx)
	x
	
	VDI 2456-Bl 2 (z) / IR
	
	----------
	

	3. Chlorwasserstoff (HCl)
	x
	
	entfällt
	----------
	----------
	

	    Chlorwasserstoff (HCl)
	
	x
	DIN EN 1911
	
	
	

	4. Kohlenmonoxid
	x
	
	DIN EN 15058
	
	----------
	

	    Kohlenmonoxid
	
	x
	VDI 2459 Blatt 1
	
	
	

	5. Fluorwasserstoff
	x
	
	entfällt
	----------
	----------
	

	    Fluorwasserstoff
	
	x
	VDI 2470
	
	
	


Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

1a. zusätzlich für C (Kalibrierung, Funktionsprüfung) Konventionsverfahren (SRM) für

	Komponente
	Verfahren
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	Schwefeldioxid (SO2)
	siehe Bereich A
	
	----------
	

	Stickoxide (NOx)
	siehe Bereich A
	
	----------
	

	Kohlenmonoxid
	siehe Bereich A
	
	----------
	

	anorg. gasförmige Chlor- und Fluorverbindungen
	siehe Bereich A
	
	----------
	

	Ammoniak (NH3)
	
	
	
	


Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

2. Ermittlungsbereich D (Staub, Staubinhaltsstoffe u. an Staub adsorbierte chemische Verbindungen)
	Komponente
	Verfahren/Gerät
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	Staub 
	VDI 2066 Blatt 1, Hülsen
	
	----------
	

	Staub
	VDI 2066 Blatt 1, EN 13284 Blatt 1
	
	----------
	

	1. Cadmium (Cd)
	DIN EN 14385
	
	
	

	2. Blei (Pb)
	DIN EN 14385
	
	
	

	3. Quecksilber (Hg)
	DIN EN 13211
	
	
	

	4. Arsen (As)
	DIN EN 14385
	
	
	

	5. Nickel (Ni)
	DIN EN 14385
	
	
	

	6. Cobalt (Co)
	DIN EN 14385
	
	
	

	7. Chrom (Cr)
	DIN EN 14385
	
	
	

	an Staub adsorb. Verb.

(PAH)
	VDI 3874
	
	
	


Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

2a. zusätzlich für F (Kalibrierung, Funktionsprüfung) Konventionsverfahren (SRM) für

	Komponente
	Verfahren
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	Gesamtstaub
	siehe Bereich D
	
	----------
	

	Quecksilber/-verbind.
	siehe Bereich D
	
	----------
	


Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

3. Ermittlungsbereich G (Besondere staubförmige Stoffe, insbesondere faserförmige Stoffe)

	Komponente
	Verfahren/Gerät
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	Asbest- od. Mineralfasern  
	VDI 3861, Bl. 2, REM, VDI 3492
	
	
	Analytik




Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

Z.B.: Keine ausreichende Anzahl von Berichten, Analytik vor Ort überprüft

4. Ermittlungsbereich I (organische Verbindungen)

	Komponente
	CEM*
	SRM*
	Verfahren/Gerät
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	1. Benzol (BTXE)
	
	x
	DIN EN 13649
	
	
	

	2. Tetrachlorethen
	
	x
	DIN EN 13649
	
	
	

	3. PAH
	
	x
	VDI 3874
	
	
	

	4. Gesamtkohlenstoff, 
     FID
	x
	
	DIN EN 12619
	
	----------
	

	    Gesamtkohlenstoff
    Silicagel-Verfahren
	
	
	
	
	
	

	5. Aldehyde / Ketone
	
	x
	VDI 3862
	
	
	


Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

4a. zusätzlich für L (Kalibrierung, Funktionsprüfung) Konventionsverfahren (SRM) für

	Komponente
	Verfahren
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	Gesamtkohlenstoff
	FID siehe Bereich I
	
	----------
	

	Tetrachlorethen
	siehe Bereich I
	
	----------
	


Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

5. Ermittlungsbereich M (hochtoxische organische Verbindungen (Dioxine und Furane)

	Komponente
	Verfahren
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	PCDD/PCDF (I-TEQ)
	DIN EN 1948
	
	
	


Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

Z.B.: Die Bewertung bzgl. Analytik (M2) basiert auf dem Bericht von ....... 

6. Ermittlungsbereich O (Gerüche)

	Komponente
	Verfahren


	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	Gerüche
	DIN EN 13725
	
	
	

	
	für Punktquelle
	
	
	

	
	durchströmte Flächenquelle
	
	
	

	
	nicht durchströmte Flächenquelle
	
	
	


Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

Z.B.: Keine ausreichende Anzahl von geeigneten Berichten 

II. Ermittlung der Immissionen

1. Ermittlungsbereich B (anorganische Gase)

	Komponente
	CEM*
	SRM*
	Verfahren
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	1. Schwefeldioxid (SO2)
	x
	
	DIN EN 14212
	
	----------
	

	    Schwefeldioxid (SO2)
	
	x
	
	
	
	

	2. Stickstoffdioxid (NO2)
	x
	
	DIN EN 14211
	
	----------
	

	    Stickstoffdioxid (NO2)
	
	x
	
	
	
	

	3. Stickstoffmonoxid
	x
	
	DIN EN 14211
	
	----------
	

	    Stickstoffmonoxid
	
	x
	
	
	
	

	4. Kohlenmonoxid .
	x
	
	DIN EN 14626
	
	----------
	

	5. Ozon
	x
	
	DIN ISO 13964
	
	----------
	


Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

2. Ermittlungsbereich E (Staub, Staubinhaltsstoffe und an Staub adsorbierte chemische Verbindungen)

	Komponente
	Verfahren/Gerät
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	Schwebstaub 
	VDI 2463 Bl. 8
	
	----------
	

	Feinstaub (PM10)
	DIN EN 12341
	
	----------
	

	Staubniederschlag
	VDI 2119 Bl. 2
	
	----------
	

	1. Cadmium (Cd)
	VDI 2267 Bl. 1 / Bl. 5
	
	
	

	2. Blei (Pb)
	VDI 2267 Bl. 1 / Bl. 5
	
	
	

	3. Arsen (As)
	VDI 2267 Bl. 1 / Bl. 5
	
	
	

	4. Nickel (Ni)
	VDI 2267 Bl. 1 / Bl. 5
	
	
	

	5. Cobalt (Co)
	VDI 2267 Bl. 1 / Bl. 5
	
	
	

	6. Chrom (Cr)
	VDI 2267 Bl. 1 / Bl. 5
	
	
	

	7. Kupfer (Cu)
	VDI 2267 Bl. 1 / Bl. 5
	
	
	

	PAH 
	DIN ISO 12884
	
	
	


Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

3. Ermittlungsbereich H (besondere staubförmige Stoffe, insbesondere faserförmige Stoffe)

	Komponente
	Verfahren/Gerät
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	Asbest- od. Mineralfasern
	REM, VDI 3492
	
	
	Analytik

 


Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

Z.B.: Keine ausreichende Anzahl von Berichten, Analytik vor Ort überprüft

4. Ermittlungsbereich K (organische Verbindungen)

	Komponente
	CEM*
	SRM*
	Verfahren/Gerät
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	1. Benzol (BTXE)
	
	x
	VDI 2100 Bl. 2 / Bl. 3
	
	
	

	2. Tetrachlorethen
	
	x
	VDI 2100 Bl. 2 / Bl. 3
	
	
	

	3. PAH
	
	x
	DIN ISO 12884
	
	
	

	4. Summe organischer 
    Stoffe und von Methan
	x
	
	Hausverfahren / VDI 3483 Bl. 4 (z)
	
	----------
	

	5. Phenole
	
	x
	VDI 3485 Bl. 1
	
	
	


Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

5. Ermittlungsbereich N (hochtoxische organische Verbindungen (Dioxine und Furane)

	Komponente
	Verfahren
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	PCDD/PCDF (I-TEQ)
	VDI 3498 Bl. 1, VDI 3498 Bl. 2, 
VDI 2090 Bl. 1
	
	
	Analytik




Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

Z.B.: Nur Analytik:

Die Bewertung bzgl. Analytik (N2) basiert auf dem Bericht von            

6. Ermittlungsbereich P (Gerüche)

	Komponente
	Verfahren
	QM-PN
	QM-A
	Bewer-tung

	Gerüche
Rasterbegehung
	VDI 3940 Bl. 1
	
	
	


Weitere Bemerkungen zur vorstehenden Ermittlungsart:

Z.B.: Keine ausreichende Anzahl von Berichten

DAkkS-BA_CH-Luft-MI-BT / Rev. 0.9

SK-Luft
Seite 11 von 11 Seiten

[image: image1.png]